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etriffe:
Sehr geehrter Herr Ministerialrat!
Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, dass unser Vorstandsmitglied,
Herr Dir.Dr.Franke, Hamburg, am 5. u. 6. Januar 1943 in Prag weiit
und u.a. auch Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerialrat, einen
Besuch abstatten wiil. Herr Dr.Franke möchte Thnen in der Frage
der Konzentration der Versicherungsgesellschaften im Protektorat
den Standpunkt unserer Gesellschaft als Wirtschaftsunternehmen der
DAF bekanntgeben.
Wir bitten Sie freundlich, uns für einen der beiden Tagen einen
Ihnen genehmen Termif mitzuteilen.
Tuy
Heil Hitler!
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Platz der Wehrmacht 5.

Sehr verehrter Herr General !

In Sachen Bildung von Wehrkreiskommiseionen
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(2) Die Behörden in Spalte 4 der Anlage
§ 12
können denjenigen Behörden, Organisationen
(1) Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Be-
der wirtschaftlichen Eigenverwaltung und son-
vollmächtigten für den Nahvérkehr umfaßt einen
stigen Stellen, die zum wirtschaftlichen Zu-
oder mehrere Wirtschaftsbezirke oder Teile von
ständigkeitsbereich der im Vierjahresplan ver-
Wirtschaftsbezirken.
einigten Obersten Reichsbehörden gehören oder
deren Dienstaufsicht unterstehen, im Rahmen
(2) Die Bevollmächtigten für den Nahverkehr
der ihnen übertragenen Befugnisse Weisungen
sind unbeschadet ihrer haushaltsrechtlichen Be-
erteilen.
treuung Bestandteile der Behörde derallgemeinen
Verwaltung, bei der sie errichtet sind oder er-
§ 10
richtet werden.
(1) Bei den genannten Behörden werden, soweit
§ 13
noch nicht vorhanden, Landeswirtschaftsämter,
Landesernährungsämter sowie Forst- und Holz-
(1) Der örtliche Zuständigkeitsbereich der dem
wirtschaftsämter errichtet.
Reichsminister für Bewaffnung und Munition
unterstellten Rüstungsinspektionen umfaßt einen
(2) Diese Ämter sind unbeschadet ihrer haus-
oder mehrere Wirtschaftsbezirke oder Teile von
haltsrechtlichen Betreuung Bestandteil der Be-
Wirtschaftsbezirken.
hörde, bei der sie errichtet sind. Sie führen die Be.
(a) Die Leit
er nerenswntsenarsmmser. ue
er für Ernährung und Landwirts
hsverkehrsminister und der Reich
sind ermächtigt, Dienststellen,Orga
wirtschaftlichen Eigenverwaltung
Stellen, die zu ihrem Zuständigke
bren, im Einvernehmen mit dem R
des Innern und dem Leiter der Part
z oder teilweise der staatlichen V
interstellen, in staatliche Verwaltu
einzugliedern oder aufzulösen.
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Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1942, Teil I
§ 16
(2) Die einheitliche Lenkung aller forst- und
(1) Der Reichswirtschaftsminister kann den
holzwirtschaftlichen Maßnahmen wird den unte-
Gauwirtschaftskammern (Wirtschaftskammern,
ren Verwaltungsbehörden übertragen, bei denen
Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
der Reichsforstmeister oder die von ihm be-
kammern) staatliche Aufgaben als Auftragsange-
stimmten Stellen Beauftragte für die Forst- und
legenheiten übertragen.
Holzwirtschaft bestellen. Die Beauftragten füh-
ren die Bezeichnung der Behörde mit dem Zu-
(2) Die Behörden in Spalte 4 der Anlage kön-
satz »Beauftragter für die Forst- und Holzwirt-
nen den Kammern für die Durchführung aller
schafte.
staatlichen Auftragsangelegenheiten Weisungen
erteilen.
(3) Die Aufgaben der genannten Amter und
§17
Beauftragten bestimmen die zuständigen Ober-
sten Reichsbehörden.
(1) Der Reichsnährstand ist in seiner Gesamt-
heit dem Reichsminister für Ernährung und Land-
(4) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 gelten für
wirtschaft unterstellt. Die in den Wirtschaftsbe-
die bei den unteren Verwaltungsbehörden gebil-
zirken zuständigen Dienststellen und Gliederun-
deten Ernährungsämter entsprechend.
gen des Reichsnährstandes sind den Landesernäh-
(5) Für Berlin. Hamburg und Wien gilt die
rungsämtern unterstellt. Für die forstlichen
vom Reichswirtschaftsminister und vom Reichs-
Dienststellen des Reichsnährstandes gilt die vom
minister für Ernährung und Landwirtschaft im
Reichsminister für Ernährung und Landwirt-
gegenseitigen Einvernehmen getroffene besondere
schaft und vom Reichsforstmeister getroffene
Regelung.
Sonderregelung.
§ 20
(2) Die Bezirke der Landesbauernschaften wer-
den den Wirtschaftsbezirken angepaßt. Der
(1) Die unteren Verwaltungsbehörden sind an
Reichsminister für Ernährung und Landwirt-
die fachlichen Weisungen der Landeswirtschafts-
schaft kann im Einvernehmen mit dem Reichsmi-
ämter und der Landesernährungsämter gebunden.
nister des Innern und mit Genehmigung des Be-
Die allgemeine Dienstaufsicht der höheren Ver-
auftragten für den Vierjahresplan bestimmen,
waltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) bleibt un-
daß eine Landesbauernschaft für mehrere Wirt-
berührt.
schaftsbezirke zuständig ist oder daß in einem
(2) Die Behörden in Spalte 4 der Anlage
Wirtschaftsbezirk mehrere Landesbauernschaf-
haben mit den Aufsichtsbehörden in allen kriegs-
ten gebildet werden.
wirtschaftlichen Fragen engste Fühlung zu
§ 18
halten und sie laufend über die wichtigsten
Die Bezirke der Landesarbeitsämter und der
kriegswirtschaftlichen Maßnahmen zu unter-
Reichstreuhänder der Arbeit werden den Wirt-
richten. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, sich
schaftsbezirken angepaßt. Der Reichsarbeits-
von den unteren Verwaltungsbehörden über die
minister kann im Einvernehmen mit dem Reichs-
kriegswirtschaftlichen Aufgaben unterrichten zu
minister des Innern und mit Genehmigung des
lassen.
Beauftragten für den Vierjahresplan bestimmen,
(3) Der Geschäftsverkehr zwischen den Landes-
daß ein Landesarbeitsamt und ein Reichstreu-
wirtschaftsämtern und Landesernährungsämtern
händer der Arbeit für mehrere Wirtschaftsbezirke
einerseits und den unteren Verwaltungsbehörden
zuständig sind oder daß in einem Wirtschafts-
andererseits ist in wichtigen Angelegenheiten.
bezirk mehrere Landesarbeitsämter gebildet und
abgesehen von eiligen Fällen, über die Aufsichts-
mehrere Reichstreuhänder der Arbeit bestellt
behörden zu leiten. In eiligen Fällen ist der Auf
werden.
sichtsbehörde eine Abschrift zuzuleiten. Ent-
§ 19
sprechendesgilt für die Berichte der unteren Ver-
(1) Die in den Landkreisen bei den Landräten,
waltungsbehörden.
in den Stadtkreisen bei den Oberbürgermeistern
(4) Die Landeswirtschaftsämter und die Lan-
errichteten Ernährungsämter und Wirtschafts-
desernährungsämter können sich bei fachlichen
ämter sind Bestandteile derunteren Verwaltungs-
Prüfungen der unteren Verwaltungsbehörden der
behörden. Sie führen die Bezeichnung der unte-
Aufsichtsbehörden bedienen. Nehmen sie die
ren Verwaltungsbehörde mit dem Zusatz »Ernäh-
Prüfung selbst vor, so haben sie die Aufsichts-
rungsamt« oder »Wirtschaftsamt«.
behörde zu beteiligen.
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Abschnitt I■I
Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern
Sehlußbestimmungen
und dem Chef des Oberkommandos der Wehr-
macht den Zeitpunkt, zu dem die Änderungen
§ 21
in der gebietlichen Gliederung der in den §§ 10.
Die zur Durchführung und Ergänzung dieser
12, 13, 17 Abs. 2 und im § 18 genannten Amter
Verordnung erforderlichen Rechts- und Ver-
und Dienststellen durchgeführt werden.
waltungsvorschriften werden zum Abschnitt I
vom Generalbevollmächtigten für die Reichsver-
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
waltung im Einvernehmen mit dem Beauftragten
treten die Verordnung über die Bestellung von
für den Vierjahresplan, dem Leiter der Partei-
Reichsverteidigungskommissaren vom 1.Septem-
Kanzlei und dem Chef des Oberkommandos der
ber 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1565), die Anord-
Wehrmacht, zum AbschnittII von den zuständi-
nung des Ministerrats für die Reichsverteidi-
gen Obersten Reichsbehörden mit Zustimmung
gung zur Durchführung der Verordnung über
des Beauftragten für den Vierjahresplan, des
die Bestellung von Reichsverteidigungskommis-
Generalbevollmächtigten für die Reichsverwal-
saren vom 22. September 1939 (Reichsgesetzbl. I
tung, des Leiters der Partei-Kanzlei und des
S. 1937), die Verordnung über die Wirtschafts-
Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht er-
verwaltung vom 27. August 1939(Reichsgesetzbl. I
lassen.
S. 1495) und die Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung
§ 22
vom 28. November 1939 (Reichsgesetzbl.IS.2315)
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember
außer Kraft. Die zur Durchführung der Ver-
1942 in Kraft, und zwar auch in den eingeglie-
ordnung über die Wirtschaftsverwaltung er-
lerten Ostgebieten. Für das Protektorat Böhmen
lassenen Vorschriften bleiben in Kraft. Die zu-
und Mähren ergeht Sonderregelung. Die zustän-
ständigen Obersten Reichsbehörden können sie
digen Obersten Reichsbehörden bestimmen im
der neuen Rechtslage anpassen.
Berlin, den 16. November 1942.
Der Vorsitzende des Ministerrats für die Reichsverteidigung
und Beauftragte für den Vierjahresplan
Göring
Reichsmarschall
Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung
Frick
Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft
Walther Funk
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
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Der Chef

F.H.Qu., den 25.Dezember 1942

des Oberkommandos der Wehrmacht

Az. 12 i/k 10 WFSt/Org (II)

Nr.4334/42 geh.

Geheim!

Betr.: Bildung von Wehrkreiskommissionen

zur Milderung von Härten bei der

Einberufung Ük-Gestellter.

Bezug: Befehl des Führers vom 19.12.1942

WFSt/Org (II) Nr.4260/42 geh.Ziff.II.

Auf Grund der vom Führer erteilten Weisungen ordne ich an:

1.) Um die Auswirkung notwendiger Einberufungen Uk-Gestellter

auf die Kriegsaufgaben der Bedarfsstellen außerhalb der

Wehrmacht so wenig belastend wie nur möglich zu gestalten,

sind bei allen Wehrkreisen Kommissionen (Wehrkreiskommis-

sionen) zu bilden. Ihre Aufgabe ist, die Aufbringung des

dem Wehrkreiskommando auferlegten Aufbringungssolls sicher-

zustellen, dabei jedoch die Belastung der einzelnen Bedarfs-

stellen entsprechend den örtlichen Verhältnissen gegen-

einander abzugleichen und Härten durch möglichst geschick-

ten Ausgleich zu vermeiden oder mindestens zu mildern.

2.) Den Vorsitz in der Wehrkreiskommission hat der Befehlshaber

im Wehrkreis.

3.) Als Mitglieder der Wehrkreiskommissionen sind bei Beratung

von grundsätzlichen Angelegenheiten in der Regel hinzuzu-

ziehen:

Ein Beauftragter des federführenden Reichsverteidi-

gungskommissars,

der Präsident des Landesarbeitsamtes,

der Präsident der Gauwirtschaftskammer,

der Vorsitzer der Rü-Kommission,

der Rü-Inspekteur,

der Leiter des Landeswirtschaftsamtes,

der Landesbauernführer,

ein Wehrersatzinspekteur.

Nach Bedarf sind ferner die Präsidenten der übrigen Landes-

und Provinzialbehörden, sowie die Leiter weiterer Dienst-

stellen hinzuzuziehen.

- 2

-
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4.) Die Bildung entsprechend zusammengesetzter Unterkommissionen

zur Regelung von Fragen, die in Auswirkung der Beratung der

Wehrkreiskommissionen den Wehrersatzdienststellen obliegen,

ist zulässig. Mitglieder dieser Unterkommissionen sind Ver-

treter der unter Ziff.3.) aufgeführten jeweils beteiligten

Stellen. Der Befehlshaber im Wehrkreis bestimmt den Vor-

sitzenden der Unterkommissionen.

5.) Die Verfügung OKW 12 i/k 10 WFSt/Abt.L (II Org) Nr.3577/42

geh. v. 20.12.41 betreffend " Aufstellung von Ausschüssen zur

Freimachung von Wehrpflichtigen in der Kriegswirtschaft

für Einberufung zum Wehrdienst " wird hiermit aufgehoben.

gez. Keite l

Lt.bes.Verteiler

Für_die Richtigkeit

Muhgugie

Kapitän zur See

19371



hV
Sicherheitsdienst RF
Prag=Bubentich , den 23.12.1942.
SD-Ceitabschnitt Prag
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Geheime Reichssache!
2 Ausfertigungen.
1.Ausfertigung
An den
Buco Csaatsfekretics
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s ,
Eing.24. DEZ 1942
Prag.
Betr.: Sitzung der Reichsverteidigungskommissare am ll.l2.l942.
Vorg.: Dort.persönlicher Vermerk vom 21.l2.1942.
Anlg. : - 1 (GRS) -
Anliegend wird nach Kenntnisnahme der einschlägige
Vorgang zurückgereicht.
Aath
4-Sturmbannführer.
.43
\M-303/42g.s



Der Reichsprotektor

S/

Prag IV,den 16. Dezember 1942.

in Böhmen und Mähren

m.d.F.d.G.b.

Fernsprechanschlüsse: Prag 60141, 31945, 60951, 64456

Nr.

1371

Es wird gebeten, dieses Geschältszeichen und den

Gegenstand bel weiteren Schreiben anzugeben.

· Konten der Oberkasso:

Postsparkassenkonto Nr. 98,500 und Girokonto boi

der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prog.

Geheime Reichsac

19/n

Lieber Frank !

Über die Sitzung der Reichsverteidigungskommis-

sare unter Reichsminister Dr. Frick am ll. Dezember l942

übersende ich Ihnen das Protokoll. Ich bitte. dies nur

persönlich zur Kenntnis zu nehmen.

Heil Hitler!

Ihr
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Der Chef der Ordnungspolizei.

S-/15

Sitzung der Reichsverteidigungskommissare

am 11. Dezember 1942.

Reichsminister Frick eröffnet die Sitzung, an def

ausser den Reichaverteidigungskommissaren, die fast alle zugegen

waren, noch teilnahmens

Generalfeldmarschall Keitel,

Reichsleiter Dz. Ley,

Reichsleiter Martin Bormann,

Gauleiter Sauckel,

und als Vertreter von Reichsminister Speer Pg. Liebelt.

Sonst waren noch alle zuständigen Ministerien vertreten, grössten-

teils mit ihren Staatssekretären.

Minister Frick hielt einen halbstündigen Vortrag über

die neue Verordnung für die Reichsverteidigungakommissare und die

Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung vom 16.1l.1942.

Neben den allgemeinen Erklärungen über die Vererdnung selbst

erwähnte er noch kurz, dass in dieser Verordnung vor allem die

Parteigaue und die Gauleiter kriegsmässig stärker eingesetzt

werden als bisher. Es sei dies der besondere Wunsch des Führers,

der auch mit dieser ersten Verordnung überprüfen will, wie nach

Kriegeschluss die Reichsgauorganisationen aussehen sollen. Der

Führer hat hierbei zum Ausdruck gebracht, dass die Wehrkreise

sich in Zukunft nicht mit den Gauen decken sollen, ■enau so

wenig wie andere im grösseren Rahmen nur durchzuführende Aufgaben.

Es ergibt sich aus diesen Ausführungen die Frage, wie weit nun-

mehr die Stellung der Höheren i und Polizeiführer sich mit den

Wehrkreisen decken soll und nicht mit den Gauen.
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Minister Friek machte weiterhin Ausführungen über neue

- t d d

sätzlich verboten werden, weil mit den vorhandenen Kräften die

zusätzlichen Arbeiten gelöst werden sollen.

Anschliessend an die Ausführungen von Minister Frick

sprach Gauleiter Sauckel über seine Arbeiten, vor allem über

die Führung der ausländischen Arbeitermassen, Über die Ernäh-

rungsfragen und über die Stellung der fremdvölkischen Arbeiter-

massen zu den Deutschen. Kurze Ausführungen machte daran anschlies-

send noch der Vertreter von Reichaminister Speer, Pg. Liebelt.

Seine Ausführungen enthielten nichts Neues, lediglich die eine

Tatsache, dass die von Minister Speer eingerichteten Rüstunga-

kommissionen zum Teil einige Gebiete überdecken, also nicht jeder

Reichsverteidigungskommissar eine eigene Rüstungakommission erhült.

Die Verschiedenartigkeit der Organisatien ven Reichsminister

Speer gegenüber den Gauen wurde begründet mit dem Mangel an der

Zahl der führenden Kräfte für die Rüstungskommissien.

Anschliessend an den Vortrag von Liebelt sprachen nunmehr

einzeine Gauleiter und brachten einige Sergen vor, z.B, die

Frage, ob man einen fremdländischen Arbeiter oder eine fremd-

ländische Arbeiterin neben einen deutschen Arbeiter oder eine

deutsche Arbeiterin setzen soll, wobei hier die verschiedenen

Leistungen zu unangenehmen Folgerungen geführt haben. Die Frage

soll geprüft werden, dass man auch in grösseren Werken die

fremdländischen Arbeiter in eigenen Gruppen arbeiten lässt und

sie nicht unter die deutschen Arbeitskräfte mischt.

Von den Ostprovinzen, die mit starken polnischen Kräften

noch durchsetzt sind, wurde die Bitte ausgesprochen, auch hier

die polnischen Arbeitskräfte, soweit sie hier in wirtschaftlichen

Betrieben arbeiten, den polnischen Arbeitern ernährungemässig

gleichzustellen, die jetzt im Reich eingesetst werden. Anch diese

Bitte wird einer Prüfung unterzogen werden.

Zu den einzelnen kurzen Vorträgen und Bitten habe ich

persönlich anschliessend noch kurz über die Aufstellung der

Landwacht und Stadtwacht berichtet, die ja gerade für den Ein-

satz der 7 Millionen fremden Arbeitskräfte und Gefangenen von

besonderer Wichtigkeit ixt und in den wenigsten Teilen bekannt

ist. Ich habe dabei die Zahl der aufgestellten neuen Polizei-



korps genannt und auch die Leistungen, was bisher von ihnen er-

fasst worden ist. Ich habe zugleich auch unterstrichen, dass vg h

Führungegemäes-für diesef grossen Korps keine neuen Dienststellen

errichtet worden und dass auch ausrüstungs- und führungsmäesig

die Organisation nur aus eigener Kraft zum Einsatz innerhalb

von drei Monaten fertiggemacht wurde. Die Zahlen, die ich nannte,

erregten grosses Erstaunen, auch auf Seiten der Wehrmacht, die

von Generalfeldmarschall Keitel vertreten war. Ich habe dabei

unterstrichen, dass dieser Befehl zur Bildung der beiden neuen

Polizeikorps vom Reichsführer  nach Genehmigung durch Reichs-

marschall Göring gegeben worden ist.

Bei den anschliessenden Unterhaltungen haben

viele Gauleiter bestätigt, dass ohne die Landwacht und deren

Einsatz im Reiche wir heute unzählige Brände, Einbrüche, Sabotage-

akte und Überfälle haben würden.

Generalfeldmarschall Keitel sprach dann noch

über die Frage der Menschenerfassung im Reiche durch die Wehr-

macht und begründete die Notwendigkeit, hier das Letzte zu tun,

um die entsprechenden neuen Wehrmachtskräfte aufzustellen.

Seine Ausführungen wurden zum Teil mit Beifall von den Gau-

tomananCan

Bei dem Zusammensein in einer kurzen Mittagspause

wurde ich von verschiedenen Gauleitern angesprochen, wie demn

nun die  und Polizei bei ihren neuen grossen Aufgaben, die ja

nicht nur Luftschutzaufgaben sondern vor allen Dingen wehrwirt-

schaftliche und damit stark polizeilich-politische Aufgaben

sind, bei ihnen vertreten sein soll. Es müsste doch eine Dienst-

stelle eingerichtet werden, die sowohl die - als auch die

Polizeiaufgaben vertritt. Ich habe den Anfragenden nur kurz

erklären können,dass der Reichsführer selbst vorgesehen hat,

bei ihnen - und Polizeiführer einzusetzen und dass ich hoffe,

dass der entsprechende Befehl sehr bald erfolgen wird. Ich habe

dabei selbstverständlich unterstrichen, dass der - und Polizei-

führer nur ihnen persönlich unterstehén würde. Widersprüche

hiergegen sind nicht erhoben worden sondern es wurde immer

nur der dringende Vunseh ausgesprochen, eine solche Stelle

schnellstens einzurichten. Es wird notwendig sein, noch einmal

den vorbereiteten Erlass über die Gauluftschutzführer bei den

Reichsverteidigungakommissaren zu ändern, dem der Reichsführer

auch
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auch in der Besetzung bereits zugestinmt hat. Dieser Erlass

sieht nur die Führer vor, die unter den Reichsverteidungakommiesa-

ren die Luftschutzfragen zu vertreten haben, während jetzt mit

den neuen Aufgaben der Reichsverteidigungskommissare alle

wirtschaftlichen Fragen, vor allem auch alle Fragen des Ein-

satzes fremdländischer Arbeiter, zu erledigen sind. Hier ist

auch der Wunsch verständlich, dass die Reichsverteidigungs-

kommissare, soweit für ihre Aufgaben notwendig, , polizeilich

bestens unterrichtet werden. In der seinerzeitigen Rücksprache

mit der Sicherheitspolizei, Gruppenführer Streckenbach, wurde

von diesem die Einsetzung von Kommandeuren der Sicherheits-

polisei unter die - und Polizeiführer vor allem aus personel-

len Schwierigkeiten abgelehnt. Ich halte es für notwendig. die

Wünsche der Gauleiter zu erfüllen, wenn sie nicht selbst ge-

zwungen sein sollen, diese Aufgaben mit anderen Kräften zu

übernehmen.

Der dringende Wunsch des Einsatzes von - und

Polizeiführern und ihre direkte Unterstellung unter die

Reichsverteidigungskommissare besteht bei allen Gauleitern,

mit denen ich gesprochen habe.

Das Reichsgesetzblatt mit der neuen Verordnung

über die Arbeit der Reichsverteidigungskommissare ist beigefügt.

Was hier im § 8 steht über die Teilnahms der Höheren - und

Polizeiführer im Verteidigungsausschuss müsste, wenn wir die

 und Polizeiführer munmehr einsetzen, in den Dienstanweisungen,

die noch herausgegeben werden, entsprechend geändert werden.

mmm
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Prag, den 4. Dezember 1942

Abteilung Justiz

An

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

30

im

Hause.

n

Betrifft: Verordnung über Reichsverteidigungskommissare

und Vereinfachung der Wirtschaftsverwaltung

vom 6. November 1942 (RGB1. I S. 649).

3

MO

Anlagen: 1 Heft Vorgänge,
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66
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Kähren
Prag,
den
November 1942.
M.d.F.d.G.b.
An
Herrn //-Gruppenführer Staatssekretär Dr.Stuckart
Reichsministerium des Innern
in
BerlinNl
Unter den Linden 72.
1e
Betrifft: Verordnung über Reicheverteidigungs-
kommissare und Vereinfachung der Wirt-
Olf.furf!
schaftsverwaltung vom 16.11.1942
RGB1.I S.649).
n gy
Lieber Stuckart!
tt b f nee fy n la 
Nach eingehonder Prüfung bin ich zu der Überzeugung gelangt,
dass die nebenbezeichnete Verordnung als Ganzes und in allen Ein-
zelheiten mit den Verhältnissen im Protektorat nicht in Einklang
zu bringen ist. Dieser Einklang könnte m.B. auch durch die vorge-
sehene Sonderregelung für das Protektorat nicht hergestellt wer-
den. Hiervon abgesehen erübrigt sich eine reichsrechtliche Rege-
lung für das Protektorat deshalb, weil die mit der Verordnung ver-
folgten Ziele hier bereits weitestgehend verwirklicht sind:
Die Einrichtung der Reichsverteidigungskommissare ist ge-
schaffen worden, um dem Ministerrat für die Reichsverteidigung
und den Obersten Reichsbehörden für die Durchführung der zivilen
Reichsverteidigung ein verantwortliches Organ der littelstufe zur
Verfüguhg zu stellen, das zugleich die Zusammenfassung aller zi-
vilen Dienststellen in Angelegenheiten der Reichsverteidigung ge-
MoN
währleistet. Im Protektorat ist aber bereits durch den Reichspro-
tektor die Einheit der zivilen Verwaltung - und zwar der reichs-
eigenen wie der autonomen - in höchstem Masse sichergestellt. Als
eine Art Territorialminister mit uafassender Zuständigkeit ist
der Reichsprotektor ohne weiteres in der Lage, alle Aufgaben zu
erfüllen,
ycilato
2ase
e
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erfüllen, die ein Reichsverteidigungskommissar im Protektorat haben

könnte. Seine zusätzliche Bestellung zum Reichsverteidigungskomsissar

erscheint deshalb sachlich überflüesig, darüber hinaus aber wntragbar,

weil damit der alleinige Repräsentant des Führers und der Reichsregie-

rung im Protektorat einer Mittelbehörde gleichgestellt würde, Dass die

Bestellung eines Reichsverteidigungekomnisears neben dem Reichsprotek-

tor erst recht nicht in Betracht kommt, bedarf kaum näherer Ausführung.

Die den Reichsverteidigungskomnissaren im übrigen Reichsgebiet übertra-

genen Befugnisse und Aufgaben liegen nach dem Willen des Führers im

Protektorat ausschliesalich dem Reichsprotektor ob, neben dessen Be-

fehlsgewalt kein Raum für andere Zuständigkeiten ist. 

Ähnliches gilt auch für den in der Verordnung vorgesehenen Ver-

teidigungsausschuß wnd Kriegawirtschaftsstab. Diese Einrichtungen

sollen der Beratung des Reichsverteidigungskommissars dienen und sind

eus Vertretern aller irgendwie an der Reichsverteidigwng beteiligten

Stellen zusammengesetzt. Über einen derart einheitlichen Beratungs-

körper verfügt der Reichsprotektor bereits in Gestalt seiner alle

Vervaltungszweige zusanmenfassenden Behörde und der ihr angegliederten

a  t d t  ee e

Parteiverbindungsstelle mit dem Reichsprotektor abgestimat. Eine wei-

tere Zusammenfassung verbürgt der neu gebildete Zentralwirtschafts-

stab. Die Errichtung zusätslicher Organe der Reichsverteidigung würde

m.E. nur zu einer schädlichen Überorganisation führen.

Wenn die Verordnung weiter die organisatorische und räumliche

Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung zum Ziele hat, so entspricht

dieses Bestreben im übrigen Reichsgebiet zweifellos einem starken Be-

dürfnis. Im Protektorat jedoch ist die Einheit der Wirtschaftsverwal-

tung schon hergestellt, da auf Seiten des Reichs die Behörde des

Reichsprotektors, in der autonomen Verwaltung das Ministerium für

Wirtschaft und Arbeit alle Zweige der Wirtschaftsvervaltung umfassen,

wobei die Einheit zwischen Reichsprotektor und autononer Verwaltung

durch zahlreiche personelle Cuerverbindungen gewährleistet ist. Der

oben erwähnte Zentralwirtschaftsstab wird die etwa noch vorhandene

Lücke schliessen und sich als wirksames Mittel zur Konzentration

der Kriegswirtschaft erweisen. Sollte in der Mittel- und Unterstufe

noch

1aEer



noch eine stärkere Vereinheitlichung geboten sein, so wäre diese

da entspredhende reichseigene Behörden fehlen -

ausschliesslich

im autonomen Bereich ind im ege der autonomen Gesetzgebung zu
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Heil Hitler!
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den
November 1942.
M.d.F.d.G.b. xa
T0
An
Herrn
//-Gruppenführer Staatssekretär Dr.Stuckart
Reichsministerium des Innern
in
BerlinNW7
Unter den Linden 72.
Betrifft: Verordnung über Reichsverteidigungs-
kommissare und Vereinfachung der Wirt-ok
schaftsverwaltung vom l6.ll.1942
D
RGB1.I S.649).
Lieber Stuckart!as e
Nach eingehender Prüfung bin ich zu der Überzeugung gelangt,
dass die nebenbezeichnete Verordnung als Ganzes und in allen Ein-
zelheiten mit den Verhältnissen im Protektorat nicht in Einklang
zu bringen ist. Dieser Einklang könnte m.E. auch durch die vorge-
sehene Sonderregelung für das Protektorat nicht hergestellt wer-
den. Hiervon abgesehen erübrigt sich eine reichsrechtliche Rege-
lung für das Protektorat deshalb, weil die mit der Verordnung ver-
folgten Ziele hier bereits weitestgehend verwirklicht sind:
brru
Die Einrichtung der Reichsverteidigungskommissare ist ge-
schaffen worden, um dem Ministerrat für die Reichsverteidigung
10
-
s0
und den Obersten Reichsbehörden für die Durchführung der zivilen
Reichsverteidigung ein verantwortliches Organ der Mittelstufe zur
9
Verfügung zu stellen, das zugleich die Zusammenfassung aller zi-
zetatat
vilen Dienststellen in Angelegenheiten der Reichsverteidigung ge-
NE
D
währleistet. Im Protektorat ist aber bereits durch den Reichspro-
MIEE
tektor die Einheit der zivilen Verwaltung - und zwar der reichs-
eigenen wie der autonomen - in höchstem Masse sichergestellt. Als
SO
eine Art Territorialminister mit umfassender Zuständigkeit ist
der Reichsprotektor ohne weiteres in der Lage, alle Aufgaben zu
ettt teb at stlloe gsako
erfüllen,
ec8e1
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nob

erfüllen, die ein Reichsverteidigungskommissar im.Protektorat haben

könnte. Seine zusätzliche Bestellung zum Reichsverteidigungskomnissar

erscheint deshalb sachlich überflüssig, darüber hinaus aber untragbar,

weil damit der alleinige Repräsentant des Führers und der Reichsregie-

rung im Protektorat einer Mittelbehörde gleichgestellt würde. Dass die

Bestellung eines Reichsverteidigungskommissars neben dem Reichsprotek-

tor erst recht nicht in Betracht kommt, bedarf kaum näherer Ausführung.

Die den Reichsverteidigungskommissaren im übrigen Reichsgebiet übertra-

genen Befugnisse und Aufgaben liegen nach dem Willen des Führers im

Protektorat ausschliesslich dem Reichsprotektor ob, neben dessen Be-

fehlsgewalt kein Raum für andere Zuständigkeiten ist.

Ähnliches gilt auch für den in der Verordnung vorgesehenen Ver-

teidigungsausschuß und Kriegswirtschaftsstab. Diese Einrichtungen

sollen der Beratung des Reichsverteidigungskommissars dienen und sind

aus Vertretern aller irgendwie an der Reichsverteidigung beteiligten

Stellen zusamnengesetzt. Über einen derart einheitlichen Beratungs-

körper verfügt der Reichsprotektor bereits in Gestalt seiner alle

Verwaltungszweige zusammenfassenden Behörde und der ihr angegliederten

Dienststellen. Insbesondere werden die Belange der Partei durch die

Parteiverbindungsstelle mit dem Reichsprotektor abgestimmt. Eine wei-

tere Zusammenfassung verbürgt der neu gebildete Zentralwirtschafts-

stab. Die Errichtung zusätzlicher Organe der Reichsverteidigung würde

m.E. nur zu einer schädlichen Überorganisation führen.

Wenn die Verordnung weiter die organisatorische und räumliche

PSaUE

Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung zum Ziele hat, so entspritt

crev:

HOELCASO

dieses Bestreben im übrigen Reichsgebiet zweifellos einem starken Be-

dürfnis. Im Protektorat jedoch ist die Einheit der Wirtschaftsverwal-

tung schon hergestellt, da auf Seiten des Reichs die Behörde des

Reichsprotektors, in der autonomen Verwaltung das Ministerium für

Wirtschaft und Arbeit alle Zweige der Wirtschaftsverwaltung umfassen,

wobei die Einheit zwischen Reichsprotektor und autonomer Verwaltung

durch zahlreiche personelle Querverbindungen gewährleistet ist. Der

oben erwähnte Zentralwirtschaftsstab wird die etwa noch vorhandene

.ES

Lücke schliessen und sich als wirksames Mittel zur Konzentration

der Kriegswirtschaft erweisen. Sollte in der Mittel- und Unterstufe

19359
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noch eine stärkere Vereinheitlichung geboten sein, so wäre diese -

da entspredhende reichseigene Behörden fehlen - ausschliesslich

im autonomen Bereich ind im Wege der autonomen Gesetzgebung zu

vollziehen.

Zusammenfassend halte ich es für die zweckmässigste Lösung,

dass von einer reichsrechtlichen Regelung für das Protektorat ab-

gesehen wird. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir Ihr Einverständnis mit

dieser Auffassung baldmöglichst bestätigen würden.

Heil Hitler!

Ihr

8686
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Der Leiter der Gruppe Justiz

Prag, den 19. November 1942

Ministerialrat Krieser

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

im

Ha us e .

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über Reichs-

verteidigungskommissare und Vereinfa-

chung der Wirtschaftsverwaltung.

Anlage: 1 Vorgang.

Zu dem nebenbezeichneten Entwurf bemerke ich folgendes:

Wenn in § 22 Satz 2 Entw. eine "Sonderregelung" für das

Protektorat B.u.M. vorgesehen ist, so liegt dieser Fassung offenbar

die Vorstellung zu Grunde, daß die Grundsätze des Entwurfs auch für

das Protektorat übernommen und hierbei lediglich einige durch die

besondere Gestaltung des Protektorats bedingte Abweichungen getrof-

fen werden sollen. Demgegenüber kann nicht nachdrücklich genug be-

tont werden, daß der Entwurf als Ganzes und in allen Einzelheiten

mit den Verhältnissen im Protektorat nicht in Einklang zu bringen

ist. Die geplante Regelung ist m.E. für das Protektorat völlig über-

flüssig und geeignet, die auf manchen Gebieten bereits gefährdete

8

und mühsam gewahrte Einheitlichkeit des Behördenaufbaues ganz zu

zerstören.

I.

Reichsverteidigungskommissare.

Die Einrichtung der Reichsverteidigungskommissare (RVertK.),

die bislang in der V0. vom 1.9.1939 (RGBl. I S. 1565) und den Durch-

führungsanordnungen vom 22.9.1939 (RGBl. I S. 1937) geregelt ist,

dient folgenden Zwecken:

1.) Der Ministerrat für die Reichsverteidigung, der Generalbevoll-

mächtigte füridie Reichsverwaltung, der Generalbevollmächtigte

für die Wirtschaft und die sonstigen Obersten Reichsbehörden

sollten für die Durchführung der zivilen Reichsverteidigungsmaß-

nahmen ein einheitliches, verantwortliches Organ der Mittelstufe

erhalten.

2.)
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2.) Dem Oberbefehlshaber des Wehrkreises sollte eine Stelle als

Tat t t aa

werden, um die Einheitlichkeit in der Zusammenarbeit zwischen

Wehrmacht und ziviler Verwaltung sicherzustellen.

und zwar der reichseigenen wie der autonomen - in hö

gewährleistet. Zugleich ist der Reichsprotektor die :

dige Oberste Reichsbehörde für ein verhältnismäßig k.

dessen Verteidigungsbedürfnisse leicht zu übersehen 

protektor ist als Territorialminister mit umfasser

digkeit ohne weiteres in der Lage, alle Aufgaben zu e

ein RVertK. im Protektorat haben könnte. Seine Beste.

RVertK. erübrigt sich somit; sie würde ihn außerdem g

einer Mittelbehörde herabdrücken. Besonders deutlich

catn

aus §§ 2, 3 Entw., wonach die Obersten Reichsbehörden sich bei der

Durchführung grundsätzlicher Reichsverteidigungsmaßnahmen der

RVertKe bedienen und ihnen Weisungen erteilen können, sowie aus der

dem RMdI. eingeräumten Dienstaufsicht./.Derartige Befugnisse der

Obersten Reichsbehörden sind mit der Stellung des Reichsprotektors,

der allein und unmittelbar dem Führer untersteht, gänzlich unver-

einbar.

Daß ein RVertK. neben dem Reichsprotektor erst recht un-

tragbar wäre, bedarf kaum näherer Ausführung. Die in

den RVertKen übertragenen Befugnisse und Aufgaben lie

tektorat samt und sonders dem Reichsprotektor ob. Ein

de Zuständigkeit würde nur Verwirrung stiften.

Ähnliches gilt auch für den in § 8 vorgeseh

gungsausschuß und den nach § 14 zu bildenden Kriegswi

Diese Einrichtungen sollen der verantwortlichen Berat

19o
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Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung.

Die in §§ 9 ff. des Entwurfs vorgesehene Regelung läuft

darauf hinaus, die auseinanderstrebenden Zweige der Wirtschaftsver-

waltung für "Wirtschaftsbezirke" bei den Behörden der allgemeinen

Verwaltung zusammenzufassen oder wenigstens die örtlichen Zuständig-

keiten an die Wirtschaftsbezirke anzupassen. Dem entspricht insbe-

sondere die Einrichtung von Landeswirtschaftsämtern, Pandesernährungs-

ämtern sowie Forst- und Holzwirtschaftsämtern bei den Behörden der

allg

die insoweit erstrebte Vereinheitli-

chun

eits gewährleistet, da auf Seiten des

Reic

sprotektors, im autonomen Sektor das

Mini

nd Arbeit alle Zweige der Wirtschafts-

verw

Einheit zwischen Reichsprotektor und

auto

ahlreiche personelle Querverbindungen

herg

an die unter I schon erwähnten Perso-

nalu

igter für die Regelung der Bauwirtschaft)

und

sstab beim Reichsprotektor erinnert wer-

den. Sollte in der Mittel- und Unterstufe eine weitere Vereinheit-

lichung geboten sein, so wäre diese - da entsprechende reichseigene

Behörden fehlen - ausschließlich im autonomen Sektor und im Wege der

autonomen Gesetzgebung zu vollziehen. Eine reichsrechtliche Regelung

kommt nicht in Betracht.

-------

Zusammenfassend halte ich es für erforderlich, daß die

Verordnung überhaupt nicht auf das Protektorat erstreckt wird. Die

An-
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Ankündigung einer reichsrechtlichen Sonderregelung für das Protek-

torat in § 22 Entw. hätte also zu entfallen. Es ist übrigens be-

zeichnend, daß das Generalgouvernement - wo die Verhältnisse ähnlich

liegen wie im Protektorat - nicht in den Entwurf einbezogen ist.

Kinmes

wy

zu verwend

0
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Der Reichsprotektor
Prag IV.den 17. November 1942.
in Böhmen und Mähren
m.d.F.d.G.b.
Fernsprechanschlüsse: Pr0g 60141, 31945, 60951, 64456
Nr.
Es wird gebeten, dieses Geschältszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Konten der Oberkasse:
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto boi
der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
Lieber Stuckart !
aB0
Über den Erlass der Reichsverteidigungs-
LEog
nenoido
kommissare im Reich haben wir mündlich kurz gesprochen.
NE
Ich bin mit den gemachten Vorsählägen für das Protektorat
reto
einverstanden, dass in dem Erlass einmal die zuständigen
Gauleiter für das Protektorat bezüglich ihrer Aufgabe als
Reichsverteidigungskommissare für ihre Gebiete im Protektorat
ausgeschaltet werden, und dass die Aufgaben eines Reichsvertei-
digungskommissars für das Protektorat durch einen Sondererlass
festgelegt werden. Ich schlage hierzu folgende Anordnung vor:
Für das Protektorat Böhmen und Mähren wird
der Reichsprotektor Reichsverteidigungskommissar für seinen
Bereich, der ja eigener Wehrkreis ist. Entsprechend der Regelung
im übrigen Reichsgebiet wäre im Protektorat zur Unterstützung
des Reichsverteidigungskommissars ein Reichsverteidigungs-
ausschuss zu bilden. Diesen würde führend der Staatssekretär
Frank übernehmen, der damit zugleich die Arbeiten der autonomen
Verwaltung vertritt. Um die Partei in diesem Ausschuss vertre-
ten zu haben, wird anstelle der für das Protektorat zuständigen
vier Gauleiter der Leiter der hiesigen Parteiverbindungsstelle
eingewiesen.
Die Zusammensetzung des Reichsverteidigungs-
ausschusses werde ich noch vorschlagen. Er wird aber vor allem
die Dienststellen enthalten, welche die Aufgaben der Sonder-
beauftragten des Führers im Protektorat zu vertreten haben,
also vor allem die Aufgaben von Minister Speer und Gauleiter
Sauckel, die Aufgaben der Wehrmacht und der Partei.
Die
117
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Die Arbeit des Reichsverteidigungskommissars

für das Protektorat ist ja stärkstens abhängig von den

vom Führer dem Reichsprotektor befohlenen politischen und

wirtschaftlichen Arbeiten. Durch meinen Vorschlag wird mit

dem mir erteilten Auftrag als Reichsprotektor ein absoluter

Einklang hergestellt.

Ich wäre nochmals dankbar, wenn ich baldmöglichst,

wie schon zugesagt, hierzu Ihre Stellungnahme bekomme.

Mit Heil Hitler!

Ihr
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17. November 1942.

m.d.F.d.G.b.

Lieber Stuckart !

Über den Erlass der Reichsverteidigungs-

kommissare im Reich haben wir mündlich kurz gesprochen.

Ich bin mit den gemachten Vorsehlägen für das Protektorat

einverstanden, dass in dem Erlass einmal die zuständigen

Gauleiter für das Protektorat bezüglich ihrer Aufgabe als

Reichsverteidigungskommissare für ihre Gebiete im Protektorat

ausgeschaltet werden, und dass die Aufgaben eines Reichsvertei-

digungskommissars für das Protektorat dureh einen Sondererlass

festgelegt werden. Ich schlage hierzu folgende Anordnung vor:

Für das Protektorat Böhmen und Mähren wird

der Reichsprotektor Reichsverteidigungskommissar für seinen

Bereich, der ja eigener Wehrkreis ist. Entsprechend der Regelung

im übrigen Reichsgebiet wäre im Protektorat zur Unterstützung

des Reichsverteidigungskommissers ein Reichsverteidigungs-

ausschuss zu bilden. Diesen würde führend der Staatssekretär

Frank übernehmen, der damit zugleich die Arbeiten der autonomen

Verwaltung vertritt. Um die Partei in diesem Ausschuss vertre-

ten zu haben, wird anstelle der für das Protektorat zuständigen

vier Gauleiter der Leiter der hiesigen Parteiverbindungsstelle

eingewiesen.

Die Zusammensetzung des Reichsverteidigungs-

ausschusses werde ich noch vorschlagen. Er wird aber vor allem

die Dienststellen enthalten, welche die Aufgaben der Sonder-

beauftragten des Führers im Protektorat zu vertreten haben,

also vor allem die Aufgaben von Minister Speer und Gauleiter

Sauckel, die Aufgaben der Wehrmacht und der Partei.

Die

1861
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Die Arbeit des Reichsverteidigungskommissars

für das Protektorat ist ja stärkstens abhängig von den

vom Führer den Reichsprotektor befohlenen politischen und

wirtschaftlichen Arbeiten. Durch meinen Vorschlag wird mit

dem mir erteilten Auftrag als Reichsprotektor ein absoluter

Einklang hergestellt.

Ich wäre nochmals dankbar, wenn ich baldmöglichst,

wie schon zugesagt, hierzu Thre Stellungnahme bekomme.

Mit Heil Hitler!

Ihr

Juen

110
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Preg, den 15. November 1942.

R-Prot.Na 1980 1571 20,20

Blitz-FS:

An

4-Oberst-Gruppenführer

und Generaloberst der Polizei D a l u e g e ,

B_{_1_1_i_1_2

Hauptamt der Ordnungspolizei.

Oberst-Gruppenführer !

In Sachen Verordnung über Reichsverteidigungskommissare

und Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung schlage

ich vor, an W-Gruppenführer Staatssekretär Dr. Stuckart

das nachstehende Fernschreiben zu richten: " Bei der in

dem Entwurf der Verordnung über Reichsverteidigungskom-

missare und Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung

für das Protektorat Böhmen und Mähren vorgesehenen Sonder-

regelung gehe ich davon aus, dass die Aufgaben, welche im

übrigen Reichsgebiet den Reichsverteidigungskommissaren zu-

gewiesen sind, auch im Protektorat einem Reichsverteidigungs-

kommissar übertragen werden sollen. Aufgrund der dem Reichs-

protektor vom Führer verliehenen Vollmachten beinhalten

die von diesem ausgeübten Funktionen die des Reichsvertei-

digungskommissars. Ich schlage vor, dass die Aufgaben des

Reichsverteidigungskommissars im Protektorat von ý-Gruppen-

führer Staatssekretär K.H.Prank wahrgenommen werden. Analog

der Regelung im übrigen Reichsgebiet wäre im Protektorat

zur Unterstützung des Reichsverteidigungskommissars ein

Reichsverteidigungsausschuss zu bilden. Als Mitglieder die-

ses Ausschusses wären im Protektorat u.a. die Leiter jener

deutschen Dienststellen vorzusehen, welche die Aufgaben

der im § 8 Abs. 2 des Entwurfes genannten Behörden haben.

Da der Wirkungskreis einer Reihe dieser Behörden im Protek-

torat vom Reichsprotektor wahrgenommen werden, vertritt

dieser die entsprechenden Aufgaben im Ausschuss. Damit eind
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auch die Funktionen der autonomen Verwaltung wahrgenommen.

Anstelle der für das Protektorat zuständigen vier Gauleiter

tritt der Leiter der hies. Parteiverbindungsstelle. Ich

bitte, mir einen Entwurf, in den die Regelung im Einzelnen

paragraphiert ist, zuzuleiten. Im übrigen behalte ich mir

meine Stellungnahme zu den zahlreichen durch den Entwurf

aufgeworfenen Fragen ausdrücklich vor, betone aber jetzt

schon, dass die Lösung für das Protektorat mit den hies.

politischen Notwendigkeiten und mit dem Inhalt des mir

vom Führer erteilten einheitlichen Auftrages in Einklang

stehen muss." Soweit der Entwurf! Ich wäre dankbar, wenn

Sie mir den endgültigen Text des Fernschreibens an Staats-

sekretär Dr. Stuckart t

rden.

I

i

k

tssekretär.


